
Deutscher Bundestag Drucksache 15/1499
15. Wahlperiode 29. 08. 2003

Verordnung
der Bundesregierung

Sechzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

A. Problem und Ziel
Anpassung der AWV an die Aufhebung des Irak-Embargos durch den Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen.

B. Lösung
Änderung der Außenwirtschaftsverordnung.

C. Alternativen
Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte
Keine

E. Sonstige Kosten
Die Aufhebung von Embargomaßnahmen verursacht keine Kosten. Aus diesem
Grunde sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere
das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten.
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Sechzigste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

Auf Grund
– des § 2 Abs. 1 und 4 und des § 27 Abs. 1 Satz 1 Halb-

satz 1 und Satz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
7400-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, von denen
§ 27 Abs. 1 durch Artikel 20 des Gesetzes vom
10. November 2001 (BGBl. I S. 2992) zuletzt geändert
worden ist, verordnet die Bundesregierung und

auf Grund
– des § 2 Abs. 1 und 4 und des § 27 Abs. 1 Satz 1 Halb-

satz 2, Satz 2 und 4 des Außenwirtschaftsgesetzes, in
Verbindung mit § 1 des Zuständigkeitsanpassungsgeset-
zes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem
Organisationserlass vom 22. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 4206) verordnet das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Auswärti-
gen Amt und dem Bundesministerium der Finanzen und
im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank:

Artikel 1
Die Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 1934,
2493), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11. März
2003 (BAnz. S. 5293), wird wie folgt geändert:
1. § 52 wird aufgehoben.
2. Kapitel VIIa wird aufgehoben.
3. § 70 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 8 wird am Ende das Komma durch das
Wort „oder“ ersetzt.

b) Die Nummern 9, 10 und 11 werden aufgehoben.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in

Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines
Die vorliegende 60. Änderungsverordnung verfolgt das Ziel,
die Außenwirtschaftsverordnung an die durch die Resolu-
tion 1483 (2003) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
vom 22. Mai 2003 geänderten Sanktionen gegenüber dem
Irak anzupassen.
Mit der Sicherheitsratsresolution 1483 (2003) wurde das
durch die Sicherheitsratsresolution 661 (1990) und die Fol-
geresolutionen verhängte Totalembargo aufgehoben. Das
Totalembargo umfasste Handels- und Finanzsanktionen so-
wie ein Flugverbot. Die Handelssanktionen sowie das Flug-
verbot wurden durch Verordnung (EG) Nr. 2465/96, zuletzt
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1346/2002, umgesetzt.
Das durch die Sicherheitsratsresolution 661 (1990) ver-
hängte Finanzembargo wurde (wegen damals insoweit feh-
lender EG-Kompetenz) in Deutschland national durch die
§§ 52, 69e AWV umgesetzt. § 52 enthält ein Verfügungsver-
bot für bestimmte irakische Konten; § 69e ein Verbot bzw.
einen Genehmigungsvorbehalt für die Übertragung von Ver-
mögenswerten an den Irak.
Nach den Regelungen der Sicherheitsratsresolution 1483
(2003) sollen Gelder, finanzielle Vermögenswerte oder wirt-
schaftliche Ressourcen von bestimmten Personen/Organisa-
tionen eingefroren werden. Diese Verpflichtung wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 vom 7. Juli 2003
umgesetzt (die EG-Kompetenz hierfür besteht seit dem
Maastricht-Vertrag von 1993). Daher besteht für die natio-
nalen Finanzsanktionen der §§ 52, 69e AWV keine Notwen-
digkeit mehr.
§ 69a AWV regelt die Kontrolle der Ausfuhr nicht gelisteter
sensibler Güter, die von den Tatbeständen der EG-Dual-use-
Verordnung nicht abgedeckt waren. Die Regelung sollte
eine umfassende Kontrolle von exportkontrollpolitisch sen-
siblen Zulieferungen an den Irak ermöglichen. Die Be-
schränkung ist angesichts der Aufhebung der VN-Sanktio-
nen gegen den Irak nicht mehr gerechtfertigt und wird daher
aufgehoben.
Die Aufhebung von Embargomaßnahmen verursacht keine
Kosten. Aus diesem Grunde sind Auswirkungen auf Einzel-
preise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, nicht zu erwarten.

B. Im Einzelnen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Mit § 52 AWV wurden die Finanzsanktionen auf Grund der
Resolution 661 (1990) des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen vom 6. August 1990 umgesetzt.

Die Sicherheitsratsresolution 661 (1990) wurde durch die
Sicherheitsresolution 1483 (2003) aufgehoben. Die in der
Sicherheitsratsresolution 1483 (2003) verhängten Finanz-
sanktionen wurden durch Verordnung (EG) Nr. 1210/2003
vom 7. Juli 2003 umgesetzt. Für eine nationale Beschrän-
kung besteht daher keine Notwendigkeit mehr.

Zu Nummer 2

Kapitel VIIa hat in § 69a zusätzliche nationale Beschrän-
kungen im Dual-use-Bereich gegenüber dem Irak zum In-
halt. Mit Aufhebung der VN-Sanktionen durch die Sicher-
heitsratsresolution 1483 (2003) sind diese zusätzlichen
nationalen Beschränkungen gegenstandslos.

Des Weiteren beinhalten § 69e Abs. 1 ein Verfügungsverbot
und § 69e Abs. 2 einen Genehmigungsvorbehalt für die
Leistung von Zahlungen oder die Übertragung von Vermö-
genswerten an den Irak.

Mit der Aufhebung bzw. Neufassung der Finanzsanktionen
durch die Sicherheitsratsresolution 1483 (2003) und deren
Umsetzung durch die Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 vom
7. Juli 2003 wird die nationale Regelung gegenstandslos.

Zu Nummer 3

Die Sanktionierung von Verstößen gegen die §§ 52, 69a
und 69e werden mit Aufhebung dieser Bestimmungen hin-
fällig.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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